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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Nordwestschweiz sei bei der Zuteilung von neuen Stellen des Grenzwachtkorps
bisher zu kurz gekommen, so die einhellige Meinung des Landrates des Kantons Basel-
Landschaft, der mit einer Standesinitiative eine zusätzliche Aufstockung des
Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen auf die Regionen
forderte. Demnach sollen die Personalressourcen des Grenzwachtkorps einerseits
erweitert und andererseits unter Berücksichtigung der Sicherheitssituation und
-bedürfnisse (z.B. Anteil an „grüner Grenze“) auf die Regionen verteilt werden, sodass
die grenzüberschreitende Kriminalität sowie die illegale Migration möglichst effektiv
bekämpft werden können. In der Wintersession 2015 gab der Ständerat der
Standesinitiative mit 31 zu 8 Stimmen Folge. Ende Januar 2016 schloss sich auch die
SiK-NR diesem Entscheid an, womit mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zur Umsetzung
des Anliegens begonnen werden kann. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.01.2016
KARIN FRICK

Insbesondere die «Problemregion Nordwestschweiz» sei bei der letzten personellen
Aufstockung des Grenzwachtkorps nicht adäquat berücksichtigt worden, monierte der
Kanton Basel-Stadt in der Begründung seiner Standesinitiative. Er forderte eine
angemessene personelle Ausstattung des Grenzwachtkorps an allen Standorten, damit
es seine Aufgaben qualitativ gut und den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung
entsprechend wahrnehmen könne. Der zunehmende Kriminaltourismus schade auch
der öffentlichen Akzeptanz der Personenfreizügigkeit nachhaltig. Anders als von seiner
Finanzkommission einstimmig beantragt, gab der Ständerat der Initiative in der
Wintersession 2015 Folge. Mit der Annahme könne ein Signal gesendet werden, dass das
bereits mehrfach – u.a. in einer ähnlichen Standesinitiative des Kantons Basel-
Landschaft (Kt.Iv. 15.301) – vorgebrachte Anliegen ernst genommen werde, so der Tenor
in der Debatte.
Wie im Vorjahr ihre Schwesterkommission kam auch die FK-NR im März 2016
mehrheitlich zum Schluss, die Standesinitiative sei der falsche Weg, um dem Problem
zu begegnen. Der schnellere, effizientere und effektivere Weg führe über einen
entsprechenden Personalkredit im Voranschlag oder in einem Nachtrag.
Stillschweigend schloss sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2016 dieser
Argumentation an und gab der Initiative keine Folge.
Da der Standesinitiative Basel-Landschaft mit der fast identischen Forderung
inzwischen Folge gegeben worden war und dem Anliegen damit Rechnung getragen
werde, folgte der Ständerat im Herbst 2016 schliesslich seiner immer noch
ablehnenden Kommission und versenkte die Initiative Basel-Stadt definitiv. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.09.2016
KARIN FRICK

Zur Umsetzung der Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft für eine zusätzliche
Aufstockung des Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen
auf die Regionen erachtete die SiK-NR die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage als nicht
zielführend. Stattdessen beantragte sie der FK-NR im Rahmen deren Beratungen des
Voranschlages 2017 die Aufstockung des Grenzwachtkorps um 36 Stellen. Die
Finanzkommission lehnte diesen Antrag jedoch ab, worauf die SiK-NR denselben selbst
direkt bei der Beratung des Voranschlages 2017 stellte, damit jedoch in der
Einigungskonferenz scheiterte.

Im Mai 2017 wurde auch vom Kanton St. Gallen eine Standesinitiative (Kt.Iv. 17.311)
eingereicht, die ebenfalls eine Aufstockung des Grenzwachtkorps forderte. Diesem
Vorstoss gab der Ständerat im Herbst 2017 keine Folge, nachdem seine vorberatende
SiK versprochen hatte, sich vom EFD über die Entwicklungen im Personalbestand des
Grenzwachtkorps und einen allfälligen Aufstockungsbedarf ins Bild setzen zu lassen
und, sollte letzterer gegeben sein, bei den Beratungen des Voranschlags 2018 einen
entsprechenden Antrag einzureichen.

Als sich die SiK-NR im Oktober 2017 mit den beiden Standesinitiativen befasste,
beschloss sie, der FK-NR 30 zusätzliche Stellen für das Grenzwachtkorps zu beantragen
oder, sollte die Finanzkommission den Antrag ablehnen, diesen selbst in die Beratungen

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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zum Voranschlag 2018 einzubringen. Gleichzeitig beantragte sie dem Nationalrat, die
Standesinitiative aus Basel-Landschaft abzuschreiben und jener des Kantons St. Gallen
keine Folge zu geben, da mit dem Aufstockungsantrag im Rahmen des Voranschlages
2018 dem Anliegen Rechnung getragen werde.

Nachdem die Aufstockung jedoch wider der allgemeinen Erwartung bei den Beratungen
des Voranschlages 2018 erneut gescheitert war, beschäftigte sich in der Wintersession
2017 der Nationalrat mit den beiden Vorstössen. Die grosse Kammer stimmte einem
Ordnungsantrag Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zu, der verlangte, die beiden
Standesinitiativen von der Traktandenliste zu nehmen. Damit wollte man die Möglichkeit
erhalten, das Anliegen nochmals zu behandeln und im Falle des St. Galler Vorstosses
einen ordnungsgemässen Antrag auf Folgegeben zu stellen. 3

Nachdem der Vorsteher des EFD die SiK-NR über die Lage an der Grenze und die Frage
des Personalbestandes beim Grenzwachtkorps informiert hatte, erachtete die
Kommission eine Aufstockung des Grenzwachtkorps als notwendig. Diese soll über die
Beratungen des Voranschlages 2019 erreicht werden. Im April 2018 beschloss die SiK-
NR daher, an den beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Landschaft (15.301) und
St. Gallen (17.311) festzuhalten, um den politischen Druck zur Aufstockung des
Grenzwachtkorps aufrechtzuerhalten. Obwohl sie die Ausarbeitung einer
Gesetzesvorlage als nicht zielführend erachtete, beantragte sie ihrem Rat, der
Standesinitiative des Kantons St. Gallen Folge zu geben und die Frist für die
Standesinitiative Basel-Landschaft um ein Jahr zu verlängern. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.04.2018
KARIN FRICK

Stillschweigend folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2018 den Anträgen seiner
SiK und gab dem Anliegen, das Grenzwachtkorps aufzustocken, noch eine Chance. Er
verlängerte die Frist für die Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301) um ein
Jahr und gab jener des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.311) Folge. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.09.2018
KARIN FRICK

Im November 2017 bzw. im März 2018 reichten mit Graubünden (Kt.Iv. 17.318) und dem
Wallis (Kt.Iv. 18.307) zwei weitere Kantone Standesinitiativen mit der Forderung nach
einer Aufstockung des Grenzwachtkorps ein. Durch die Zunahme der Immigration –
auch der illegalen – in jüngerer Zeit, werde das Grenzwachtkorps stark belastet. Es
dürfe nicht zum Normalzustand werden, dass Personal in akut betroffene Regionen
verschoben werden müsse, indem man gleichzeitig an anderen Orten Lücken offen
lasse. Auch wenn beim Bund voraussichtlich gespart werden müsse, dürften beim
Grenzwachtkorps keine Stellen abgebaut werden, es müssten im Gegenteil neue
geschaffen werden, um die Sicherheit der Schweiz weiterhin zu gewährleisten.
Nachdem die SiK-SR die Leitungen der Oberzolldirektion und des Grenzwachtkorps
angehört hatte, erkannte eine Mehrheit diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und
empfahl, die Initiativen abzulehnen. Dank der in den vergangenen Jahren getroffenen
Massnahmen, darunter eine bereits erfolgte Personalaufstockung, die Modernisierung
der technischen Hilfsmittel, die Anpassung des Einsatzkonzeptes sowie die Verwendung
von Mitteln der Armee, könne das Grenzwachtkorps seine Aufgaben zufriedenstellend
erfüllen. Eine Minderheit beantragte hingegen, den Initiativen Folge zu geben. Der
Ständerat zeigte in der Herbstsession 2018 jedoch mehrheitlich Verständnis für das
Anliegen der Grenzkantone und gab den beiden Initiativen mit jeweils 25 zu 19 Stimmen
Folge. Auch die SiK-NR ortete Sicherheitsprobleme an der Landesgrenze und erkannte
Handlungsbedarf in dieser Sache. Sie beschloss im Oktober 2018 mit 15 zu 8 Stimmen,
der FK-NR zu beantragen, im Voranschlag 2019 und im Finanzplan 2020–22 das
Globalbudget der Zollverwaltung um 44 Vollzeitstellen zugunsten des Grenzwachtkorps
zu erhöhen. Um den politischen Druck auch angesichts des unsicheren Ausgangs der
Budgetdebatte aufrechtzuerhalten, gab sie darüber hinaus den beiden Initiativen mit
jeweils 20 zu 4 Stimmen Folge. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.10.2018
KARIN FRICK
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Nachdem die eidgenössischen Räte in der Wintersession 2018 im Rahmen des
Voranschlags 2019 dem Grenzwachtkorps 44 zusätzliche Vollzeitstellen zugesprochen
hatten, betrachtete die SiK-SR das Hauptanliegen der Standesinitiativen Graubünden
(Kt.Iv. 17.318) und Wallis (Kt.Iv. 18.307) zur Aufstockung des Grenzwachtkorps als erfüllt.
Angesichts der mit dem Programm DaziT laufenden Transformationsprozesse in der EZV
mache es keinen Sinn, jetzt neue Grenzwächterinnen und Grenzwächter anzustellen
und auszubilden, um sie wenig später wieder umschulen zu müssen. Die Ausarbeitung
einer Gesetzesvorlage wäre aus formeller Sicht zudem nicht zielführend, weshalb die
Kommission im Februar 2019 ihrem Rat einstimmig die Abschreibung der beiden
Standesinitiativen beantragte.
In der Frühjahrssession 2019 betonte Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) vor
dem Ständeratsplenum, zentral für die mittel- und langfristige Ressourcenplanung des
Grenzwachtkorps sei das Programm DaziT, weshalb die Kommission auch regelmässig
über die Lage an der Grenze und den Stand des Projekts informiert werden wolle. Die
Ständeräte Stefan Engler (cvp, GR) und Beat Rieder (cvp, VS) zeigten sich als Vertreter
der initiierenden Kantone indes wenig erfreut über das Vorhaben der Kommission, die
Gesetzgebungsaufträge nicht aufrechtzuerhalten. Sie zweifelten daran, dass der
Grenzschutz durch das Programm DaziT im erforderlichen Masse verbessert werden
könne – Rieder sprach von «Placebopillen» –, und beantragten, an den Initiativen
festzuhalten. Mit 20 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen (Kt.Iv. VS) bzw. 20 zu 16 Stimmen
bei 4 Enthaltungen (Kt.Iv. GR) folgte der Ständerat schliesslich dem Antrag seiner
Kommission und schrieb die beiden Initiativen ab. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2019
KARIN FRICK

Zusammen mit den beiden Standesinitiativen Graubünden und Wallis (17.318 und 18.307)
mit der Forderung, das Grenzwachtkorps aufzustocken, behandelte die SiK-SR im
Februar 2019 auch das analoge Anliegen des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.311). Während
den anderen beiden Standesinitiativen bereits Folge gegeben worden war, befand sich
die St. Galler Initiative zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Vorprüfung. Indem das
Parlament in der Wintersession 2018 bei der Beratung des Voranschlags 2019 44 neue
Vollzeitstellen für das Grenzwachtkorps vorgesehen habe, habe es die Forderung der
Standesinitiativen erfüllt und es bestehe kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf, so
die Ansicht der Kommission. Sie beantragte ihrem Rat daher, der St. Galler Initiative
keine Folge zu geben. Der Ständerat folgte diesem Antrag im Frühjahr 2019
stillschweigend, womit das Geschäft erledigt ist. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2019
KARIN FRICK

Im Gegensatz zur SiK-SR, welche die von verschiedenen Kantonen vorgebrachte
Forderung nach einer Aufstockung des Grenzwachtkorps (siehe Kt.Iv. SG 17.311, Kt.Iv.
GR 17.318 und Kt.Iv. VS 18.307) durch das Vorsehen von 44 zusätzlichen Vollzeitstellen
für das GWK im Voranschlag 2019 als erfüllt betrachtete, gab sich die SiK-NR damit
nicht zufrieden. Dass die Besetzung der neuen Stellen gemäss Beschluss des
Bundesrates im Rahmen des Programms DaziT vorgenommen werden und damit erst
schrittweise in den kommenden Jahren erfolgen soll, entspreche nicht dem Beschluss
des Parlaments, kritisierte die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission. Sie hätte
gern sofort neues Grenzwachtpersonal angestellt gesehen. Die Minderheit bezeichnete
das Vorgehen des Bundesrates indes als «pragmatisch und angemessen». Mit 15 zu 9
Stimmen beantragte die Kommission ihrem Rat die Fristverlängerung für die
Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301), da deren Hauptanliegen weiterhin
nicht erfüllt sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag in der Frühjahrssession 2019
stillschweigend und verlängerte die Behandlungsfrist bis zur Herbstsession 2020. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
KARIN FRICK

Anders als der Ständerat und seine Kommission sprach sich die SiK-NR im April 2019
mehrheitlich gegen die Abschreibung der beiden Standesinitiativen Graubünden (Kt.Iv.
17.318) und Wallis (Kt.Iv. 18.307) zur Aufstockung des Grenzwachtkorps aus. Mit der vom
Bundesrat geplanten, über die folgenden Jahre schrittweisen Aufstockung des GWK-
Personalbestands im Rahmen der Umstrukturierung der Zollverwaltung und des
Programms DaziT sei das Kernanliegen der beiden Standesinitiativen – die
Gewährleistung der Sicherheit an der Schweizer Grenze – nicht erfüllt, so die
Kommissionsmehrheit. Die Minderheit argumentierte, mit den 44 zusätzlichen GWK-
Stellen, die das Parlament in der Wintersession 2018 gesprochen habe, sei die
Forderung nach einer Aufstockung sehr wohl erfüllt. Der Nationalrat folgte in der
Sommersession 2019 mit 124 zu 40 Stimmen bei 8 Enthaltungen dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und schrieb die beiden Standesinitiativen nicht ab; damit soll
der Druck auf den Bundesrat in dieser Angelegenheit aufrechterhalten werden. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
KARIN FRICK
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Der Ständerat hatte die beiden Standesinitiativen Graubünden (Kt.Iv. 17.318) und Wallis
(Kt.Iv. 18.307) für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps bereits im März 2019
abschreiben wollen, doch der Nationalrat hatte im Juni desselben Jahres gegen die
Abschreibung votiert, weshalb die kleine Kammer in der darauffolgenden Wintersession
erneut darüber befinden musste. Da das Transformationsprojekt DAZIT und damit die
Umstrukturierung der EZV auf gutem Wege seien, erachtete die Mehrheit der SiK-SR die
beiden Standesinitiativen als hinfällig und beantragte abermals deren Abschreibung. Die
Minderheit wollte hingegen an den Initiativen festhalten, um zuerst zu überprüfen, ob
das Anliegen im Rahmen der Umstrukturierung der Zollverwaltung wirklich umgesetzt
werde. Mit 19 zu 18 Stimmen schrieb der Ständerat die beiden Initiativen definitiv ab
und besiegelte deren Schicksal damit denkbar knapp. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.12.2019
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2020 sprach sich der Nationalrat mit 120 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dafür aus, die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung
des Grenzwachtkorps abzuschreiben. Er folgte damit dem Mehrheitsantrag seiner SiK,
die nach Anhörung einer EFD-Delegation zum Schluss gekommen war, dass es die
Flexibilisierung der EZV im Rahmen des fortschreitenden Transformationsprogramms
DAZIT erlaube, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Grenze einzusetzen,
womit das Anliegen der Standesinitiative erfüllt sei. Eine Minderheit hatte vergeblich
beantragt, an der Initiative festzuhalten, um den Druck auf den Bundesrat
aufrechtzuerhalten, die geforderten Stellen tatsächlich zu besetzen. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
KARIN FRICK

Indem es der Ständerat in der Wintersession 2020 seiner Schwesterkammer gleichtat
und die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps
abschrieb, erledigte er das Geschäft endgültig. Die Kantonskammer folgte dabei
stillschweigend ihrer SiK, die die Abschreibung einstimmig (bei einer Enthaltung)
beantragt hatte. Sie hatte keinen gesetzlichen Handlungsbedarf mehr erkannt, da die
Mitarbeitenden der EZV dank des eingeleiteten Transformationsprozesses flexibler
eingesetzt und in Konsequenz mehr Grenzübergänge und Kontrollpunkte besetzt
werden könnten. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2020
KARIN FRICK

Strafrecht

Mit der Annahme des revidierten Sanktionenrechts durch die eidgenössischen Räte im
Sommer 2015 wurden auch Massnahmen zur wirksameren Verfolgung der
Kleinkriminalität eingeführt. Es sind dies konkret die Wiedereinführung der kurzen
Freiheitsstrafen und die Herabsetzung der Geldstrafe von höchstens 360 auf maximal
180 Tagessätze. Aufgrund dieser Änderungen sahen beide Räte bei einer
Standesinitiative des Kantons Genf „Für eine wirksame Verfolgung der
Kleinkriminalität“ keinen Gesetzgebungsbedarf und gaben der Initiative keine Folge. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.03.2016
KARIN FRICK

Privatrecht

Mit der 2012 eingereichten Standesinitiative „Prostitution ist nicht sittenwidrig“
forderte der Kanton Bern den Bund auf, Verträge zur Erbringung einer sexuellen
Handlung gegen Entgelt durch eine entsprechende Gesetzesbestimmung als
rechtsgültig zu erklären. Dadurch soll sowohl der Rechtsschutz der betroffenen
Personen gestärkt als auch ein Beitrag zur Bekämpfung des Menschenhandels geleistet
werden. Die Rechtskommissionen beider Räte hatten der Initiative 2013 Folge gegeben.
Im September 2015 verlängerte der Ständerat auf Antrag seiner Kommission die Frist für
die Ausarbeitung eines Erlassentwurfs bis zur Wintersession 2017. Die Kommission
wollte ihre Arbeit am Erlassentwurf nicht fortsetzen, bevor sie vom Bericht des
Bundesrates  über die Problematik von Prostitution und Menschenhandel zum Zweck
der sexuellen Ausbeutung (in Erfüllung diverser Postulate) Kenntnis haben werde.

Im Januar 2016 befasste sich die RK-SR erneut mit dem Berner Anliegen und beantragte
ihrem Rat, die Standesinitiative abzuschreiben. In der Argumentation stützte sie sich
auf einen Entscheid des Bezirksgerichts Horgen vom 9. Juli 2013, in welchem das
Gericht entschied, die Sittenwidrigkeit gemäss Artikel 20 OR könne bei der Forderung
einer Prostituierten gegenüber ihrem Freier heute nicht mehr bejaht werden. Die
Kommission sah darin die Bestätigung, dass das Anliegen der Standesinitiative in der
heutigen Rechtsprechung umgesetzt werde und eine gesetzliche Festschreibung

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
KARIN FRICK
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deshalb nicht notwendig sei. Ausserdem könnten durch die gesetzliche Normierung des
Konstruktes „Prostitution“ neue Lücken und Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der
Vertragsauslegung entstehen, womit der effektive Nutzen für die Prostituierten in Frage
gestellt würde. Der Ständerat und später auch der Nationalrat folgten dieser
Argumentation und schrieben die Standesinitiative ab. 15

Grundrechte

Damit die Schweiz der Konvention der UNO gegen Rassendiskriminierung beitreten
kann, ist eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs (StGB) erforderlich. Rassistisch
motivierte Körperverletzungen oder der Aufruf zu Gewalt gegen Menschen anderer
Hautfarbe sind zwar aufgrund der bestehenden Gesetze strafbar. Andere, subtilere
Formen der Diskriminierung können heute jedoch noch nicht geahndet werden. Ende
Dezember gab der Bundesrat eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung. Diese
sieht im wesentlichen vor, dass die Verbreitung von Theorien, welche die Überlegenheit
einer Rasse behaupten, sowie gewisse diskriminierende Handlungen resp. der Aufruf
dazu, wie z.B. die Verweigerung einer öffentlich angebotenen Leistung, unter Strafe
gestellt werden sollen. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.12.1989
HANS HIRTER

Eine Standesinitiative des Kantons Aargau, die das Tragen von Kleidungsstücken, welche
das Gesicht ganz oder hauptsächlich verhüllen, im öffentlichen Raum unter Strafe
stellen will, war zuvor noch in der kleinen Kammer abgelehnt worden. Der Ständerat
argumentierte, dass die Wahrung der öffentlichen Sicherheit bei lokalen Anlässen in
den Zuständigkeitsbereich der Kantone falle und dementsprechend einem nationalen
Vermummungsverbot eine Änderung der Bundesverfassung vorausgehen müsste. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.03.2011
NADJA ACKERMANN

Die Annahme der Volksinitiative „Gegen den Bau von Minaretten“ im November 2009
gab Anlass zu zwei Vorstössen. Zum einen reichte der Kanton Basel-Stadt eine
Standesinitiative ein, welche eine Revision von Artikel 72 der Bundesverfassung fordert.
Dieser soll insbesondere das Verhältnis zwischen den Kirchen, anderen
Religionsgemeinschaften und dem Staat umfassender und verbindlicher regeln, aber
auch die Religionsfreiheit bezüglich der Errichtung religiöser Bauten ausformulieren.
Zum anderen reichte der Nationalrat Donzé (evp, BE) im selben Monat eine
parlamentarische Initiative ein, die eine Überprüfung der Artikel 15 und 72 der
Bundesverfassung forderte. Der Nationalrat hat im Frühjahr die Standesinitiative mit
108 zu 40 Stimmen und die parlamentarische Initiative mit 117 zu 29 Stimmen
verworfen. Breitere Unterstützung fanden die Vorstösse nur in der CVP-EVP-Fraktion.
Im Sommer gab auch der Ständerat der Standesinitiative keine Folge und folgte damit
dem Antrag seiner Kommission, die die bestehende Regelung in der Bundesverfassung
als genügend erachtet. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2012
NADJA ACKERMANN

Eine Konkretisierung des Rechtsgleichheitsartikels der Bundesverfassung forderte auch
eine Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft. Durch eine Ergänzung des
Strafgesetzbuches soll die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung mit
Geldstrafen oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden
können. Der Ständerat gab der Initiative aus Zweifel an ihrer Notwendigkeit keine
Folge. 19

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.09.2012
NADJA ACKERMANN

Ebenfalls keine Folge gegeben wurde der Standesinitiative des Kantons Aargau, die das
Verhüllen des Gesichts im öffentlichen Raum, abgesehen von Ausnahmen wie der
Fasnacht, verbieten will. In der Herbstsession folgte der Nationalrat dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und gab der Initiative mit 93 zu 87 Stimmen keine Folge. Die
Stimmen der Befürworter stammten aus der BDP-, SVP- und einer Mehrheit der CE-
Fraktion. Die Hauptargumente der Gegner waren die Unverhältnismässigkeit der
Regelung, die negativen Signale an Burka tragende Touristinnen sowie dass ein solches
Gesetz einen Eingriff in die verfassungsmässigen Zuständigkeiten der Kantone
darstellen würde. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 28.09.2012
NADJA ACKERMANN
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Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung wird nicht als Straftatbestand
aufgenommen. Einer entsprechenden Standesinitiative des Kantons Basel-Land wurde
2014 auch vom Nationalrat keine Folge gegeben, da kein Handlungsbedarf ausgemacht
wurde. Die Befürworter eines dem Rassendiskriminierungsverbot analogen, explizit
strafrechtlichen Verbots der Diskriminierung von Behinderten unterlagen mit 45 zu 121
Stimmen bei 15 Enthaltungen. Der Vorstoss war durch eine kritisierte Plakatkampagne
des Bundesamtes für Sozialversicherungen Ende 2009 ausgelöst worden. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 02.06.2014
NADJA ACKERMANN

Mit einer Standesinitiative verlangte der Kanton Genf, dass das Verbot der
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ausdrücklich in der
Bundesverfassung und im Strafgesetzbuch verankert wird. Als Erstrat gab der Ständerat
in der Herbstsession 2014 der Initiative keine Folge. Er folgte damit dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit, die in dieser Sache keinen Handlungsbedarf sah, da die
«Lebensform» bereits explizit als Diskriminierungsgrund genannt sei. Die Mehrheit der
Rechtskommission des Nationalrats war in diesem Punkt jedoch anderer Ansicht und
argumentierte, dass Homosexualität nicht nur die Lebensform betreffe, sondern auch
die Identität einer Person. Der bestehende Schutz sei daher nicht ausreichend. Der
Nationalrat gab der Initiative mit 102 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge und gab
das Geschäft damit zurück an den Ständerat. Dieser hielt mit gleichbleibender
Begründung an seiner Entscheidung fest und liess das Begehren somit scheitern. Die
Aufnahme der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung in die
Rassismusstrafnorm sei zudem auch Gegenstand einer parlamentarischen Initiative
Reynard (sp, VS). 22

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2015
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Der Kanton Tessin forderte mit einer im September 2015 eingereichten
Standesinitiative (Kt.Iv. 15.320), dass von EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die eine
Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz beantragen, ein Strafregisterauszug
eingefordert werden kann. Die Schweiz soll in solchen Fällen wieder systematisch und
von Amtes wegen sowie ohne nähere Begründung Informationen über allfällige
Vorstrafen beim Herkunftsland oder bei Drittstaaten einholen dürfen. Mit einer
zweiten, gleichzeitig eingereichten Standesinitiative (Kt.Iv. 15.321) wollte der Grosse Rat
des Kantons Tessin darüber hinaus sicherstellen, dass in diesem Rahmen auch über
entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diskutiert wird. Anhand schwerer
Straftaten, argumentierte der Tessiner Grosse Rat, zeige sich die Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit, die von der Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne
Überprüfung der antragstellenden Person – und damit letztlich von den bilateralen
Personenfreizügigkeitsabkommen – ausgehe. Im Gegensatz zu Grenzgängerinnen und
Grenzgängern, die immerhin bei der Behörde um eine Bewilligung ersuchen müssten,
kämen entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem völlig unkontrolliert
nach einer einfachen Online-Anmeldung in die Schweiz.
Mit Stichentscheid des Präsidenten gab die SPK-SR im November 2016 beiden
Initiativen Folge. Obgleich sie sich bewusst sei, dass die Forderungen des Kantons
Tessin im Lichte des Freizügigkeitsabkommens mit der EU (FZA) problematisch sein
könnten, solle geprüft werden, ob mit der EU bezüglich des systematischen Einholens
von Strafregisterauszügen verhandelt werden könne oder ob die Schweiz bzw. einzelne
Kantone diesbezüglich autonom vorgehen könnten. Die Minderheit lehnte die Initiativen
ab, weil sie das FZA sowie die Beziehungen zur EU und zu Italien verletzten, ohne den
erwünschten Erfolg zu bringen. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.11.2016
KARIN FRICK

Mitte Januar 2017 war auch die SPK-NR mit 13 zu 11 Stimmen mehrheitlich der Ansicht,
die Vergabe von Aufenthaltsbewilligungen ohne vorgängige Überprüfung des
Strafregisters der antragsstellenden Person stelle eine potenzielle Gefahr für die
öffentliche Sicherheit in der Schweiz dar. Sie gab damit den beiden Tessiner
Standesinitiativen Folge, die es ermöglichen wollen, systematisch Strafregisterauszüge
von allen zuziehenden EU-Bürgerinnen und -Bürgern einzuholen. Während die
Minderheit zu bedenken gab, eine solche systematische Überprüfung werde vom FZA
ausgeschlossen und belastete dadurch die Beziehungen zu Italien und zur EU,
argumentierte die Mehrheit, das FZA könne und dürfe die Schweiz nicht an der
Wahrung ihrer öffentlichen Sicherheit hindern. 24

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.01.2017
KARIN FRICK
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Als sich die SPK-NR im Frühling 2017 mit der Frage beschäftigte, wie die beiden
Tessiner Standesinitiativen zur systematischen Einholung eines Strafregisterauszuges
bei der Beantragung von Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger
umgesetzt werden könnten, kam sie zum Schluss, dass für eine direkte Umsetzung das
Ausländergesetz entsprechend geändert werden müsste. Diese Änderung stünde
jedoch in klarem Widerspruch zum FZA und brächte Rechtsunsicherheit mit sich, da
das Bundesgericht in einem Beschwerdefall wohl den Vorrang des FZA feststellen
müsste. Ausserdem würden dadurch die Beziehungen zur EU belastet. Aus diesen
Gründen zog die Kommission die Möglichkeit in Betracht, das Anliegen der
Standesinitiativen durch den Beitritt der Schweiz zum Informationsaustauschsystem
über Strafverfolgungen der EU (ECRIS) zu erfüllen. Zu diesem Zweck wolle sie den
Bundesrat mittels Postulat beauftragen, die Aufnahme von entsprechenden
Verhandlungen zu prüfen, gab die Kommission in einer Medienmitteilung bekannt. Bis
zum Abschluss dieser Prüfung wurde die Umsetzung der Standesinitiativen sistiert. 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.03.2017
KARIN FRICK

Im Frühling 2019 verlängerte der Nationalrat die Frist für die Ausarbeitung einer Vorlage
zu den beiden Tessiner Standesinitiativen (Kt.Iv. 15.320 und Kt.Iv. 15.321) bezüglich der
systematischen Vorlage des Strafregisterauszugs bei der Beantragung von
Aufenthaltsbewilligungen durch EU-Bürgerinnen und -Bürger um zwei Jahre. Er folgte
damit stillschweigend dem Antrag seiner SPK, die zunächst den Bericht zu ihrem
Postulat abwarten wollte, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 26

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
KARIN FRICK

Kriminalität

Abgeschrieben wurde eine 2006 eingereichte Standesinitiative des Kantons Basel-Land,
welche durch eine Revision des Strafgesetzbuches eine höhere Bestrafung von
Konsumation und Distribution von Kinderpornographie forderte. Nachdem der
Ständerat zuerst einer weiteren Fristverlängerung bis Sommer 2014 zugestimmt hatte,
revidierte er aufgrund der bereits vorgenommenen Massnahmen in der Wintersession
seinen Entscheid und schrieb die Initiative ab. 27

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.12.2012
NADJA ACKERMANN

Nach dem Ständerat hatte auch der Nationalrat eine 2006 eingereichte
Standesinitiative des Kantons Basel-Land abgeschrieben. Der Vorstoss, der verlangt
hätte, dass der Vertrieb und Konsum von Kinderpornografie unter Strafe gestellt wird,
war zwar im Jahr 2008 angenommen worden. Mit der Zustimmung zur Ratifizierung der
Lanzarote-Konvention des Europarates im Jahr 2013 war das Anliegen jedoch hinfällig
geworden. 28

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.09.2013
NADJA ACKERMANN

Der Vertrieb von Gewaltvideospielen sowie die Durchführung von
Kampfveranstaltungen  in „mixed martial arts“ oder „ultimate fighting“ wird in der
Schweiz nicht verboten. Nachdem die Behandlung der 2011 eingereichten
Standesinitiative des Kantons Luzern für drei Jahre sistiert worden war, waren sich die
Räte nun einig, aufgrund bereits laufender Arbeiten der Initiative keine Folge zu
geben. 29

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.09.2014
NADJA ACKERMANN

Die durch die Annahme der Ausschaffungsinitiative angestossene Gesetzgebung machte
eine Standesinitiative des Kantons Tessin sowie eine Motion Gmür (cvp, SZ)
gegenstandslos. So waren sowohl die durch die Initiative geforderte Wiedereinführung
der Landesverweisung als auch der Straftatbestand der Zwangsverheiratung als
Ausschaffungsgrund bereits aufgenommen worden. Aus diesem Grund gab der
Ständerat dem 2011 sistierten Begehren des Kantons Tessin keine Folge und lehnte die
im Frühjahr vom Nationalrat noch angenommene Motion ab. 30

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
NADJA ACKERMANN
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Aus den gleichen Gründen wie der Ständerat 2014 gab auch der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2015 der Standesinitiative des Kantons Tessin zur Wiedereinführung
des Landesverweises keine Folge. Der Rat folgte dabei dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit mit 118 Stimmen. Nur die fast geschlossen stimmende SVP-
Fraktion sowie einzelne Vertreter aus FDP und CVP wollten der Initiative Folge geben. 31

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.03.2015
KARIN FRICK

Mit einer 2013 eingereichten Standesinitiative forderte der Kanton Luzern die
Ausdehnung des Geldwäschereigesetzes auf den Immobilienhandel. Im Dezember
2014 hatten die eidgenössischen Räte eine Revision des Geldwäschereigesetzes
verabschiedet, dessen Vorschriften nun sämtliche Transaktionen von über CHF 100'000
in bar sowie alle Finanzintermediäre unterliegen. Da Immobilientransaktionen
einerseits meist über einen Finanzintermediär abgewickelt werden und andererseits in
aller Regel die Schwelle von CHF 100'000 übersteigen, greift die im
Geldwäschereigesetz statuierte Sorgfaltspflicht ohnehin. Mangels Gesetzeslücke gaben
die Räte der Standesinitiative im Jahr 2015 keine Folge. 32

STANDESINITIATIVE
DATUM: 19.06.2015
KARIN FRICK

1) AB SR, 2015, S. 1321 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 27.10.15; Medienmitteilung SiK-NR vom 26.01.16
2) AB NR, 2016, S. 323 ff.; AB SR, 2015, S. 1321 ff.; AB SR, 2016, S. 796 f.; Kommissionsbericht FK-NR vom 18.02.2016;
Kommissionsbericht FK-SR vom 10.11.2015; Kommissionsbericht FK-SR vom 19.05.2016
3) AB NR, 2017, S. 2145 ff.; AB SR, 2017, S. 569 ff.; Kommissionsbericht SiK-NR vom 10.10.17; Kommissionsbericht SiK-SR vom
18.08.2017; Medienmitteilung SiK-NR vom 05.07.16
4) Kommissionsbericht SiK-NR vom 9.4.18 (15.301); Kommissionsbericht SiK-NR vom 9.4.18 (17.311)
5) AB NR, 2018, S. 1646 ff.
6) AB SR, 2018, S. 762 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 13.08.2018 (17.318); Kommissionsbericht SiK-SR vom 13.08.2018
(18.307); Medienmitteilung SiK-NR vom 9.10.18
7) AB SR, 2019, S. 57 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 11.2.2019 (17.318); Kommissionsbericht SiK-SR vom 11.2.2019 (18.307)
8) AB SR, 2019, S. 57 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 11.2.2019 (17.311)
9) AB NR, 2019, S. 581; Kommissionsbericht SiK-NR vom 18.2.19
10) AB NR, 2019, S. 980 ff.; Kommissionsbericht SiK-NR vom 8.4.19
11) AB SR, 2020, S. 1207 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 8.11.19
12) AB NR, 2020, S. 1887 f.; Kommissionsbericht SiK-NR vom 10.8.20
13) AB SR, 2020, S. 1405 f.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 16.10.20
14) AB NR, 2016, S. 524; AB SR, 2015, S. 1308; Kommissionsbericht RK-NR vom 26. Februar 2016; Kommissionsbericht RK-SR
vom 8. Oktober 2015
15) AB NR, 2016, S. 1189; AB SR, 2015, S. 884; AB SR, 2016, S. 215 f.; Bericht des Bundesrates "Prostitution und
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung"; Kommissionsbericht RK-SR vom 01.09.2015; Kommissionsbericht
RK-SR vom 11.01.2016
16) Amt. Bull. NR, 1989, S.1404; Amt. Bull. NR, 1989, S.1931; Amt. Bull. NR, 1989, S.2150; Presse vom 22.12.89.
17) AB SR, 2011, S. 185 ff.
18) AB NR, 2012, S. 515 ff.; AB SR, 2012, S. 526 f.; Pa.Iv. 10.448
19) Kt.Iv. 11.316: AB SR, 2012, S. 926 ff.
20) AB NR, 2012, S. 1784 f.; Presse vom 29.9.12
21) AB NR, 2014, S. 794 f.
22) AB NR, 2015, S. 297 ff.; AB SR, 2014, S. 894 ff.; AB SR, 2015, S. 641 f.; Kommissionsbericht RK-NR vom 13. November 2014;
Kommissionsbericht RK-SR vom 23. April 2015; Kommissionsbericht RK-SR vom 3. Juli 2014
23) Medienmitteilung SPK-SR vom 8.11.2016; NZZ, 9.11.16
24) Medienmitteilung SPK-NR vom 20.1.17
25) Medienmitteilung SPK-NR vom 24.3.17; TA, 25.3.17
26) AB NR, 2019, S. 576; Kommissionsbericht SPK-NR vom 21.2.19
27) AB SR, 2012, S. 1164; AB SR, 2012, S. 453 f.
28) AB NR, 2013, S. 1262
29) AB NR, 2014, S. 2349; AB SR, 2014, S. 897
30) AB SR, 2014, S. 1258
31) AB NR, 2015, S. 262
32) AB NR, 2015, S. 1268; AB SR, 2015, S. 153 f.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 8


